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Zur Kenntnis: An den Präsidenten 

des Südtiroler Landtages 

Josef Noggler 
Silvius-Magnago-Platz 6 
 
Ihre Anschriften 

 

 

 

 

 

 
Beantwortung Anfrage Nr. 1092-20 „Allgemein praktizierende Ärzte und die Betreuung von 
nichtansässigen Eingeschriebenen“ 

 

 
Sehr geehrte Landtagsabgeordnete, 
 
zu Ihrer Anfrage kann ich Ihnen nach Rückfrage bei den zuständigen Fachstellen und beim Südtiroler 
Sanitätsbetrieb wie folgt antworten: 
 
Ad 1:  

“Wie viele Patientenstellen für ansässige Eingeschriebene sind derzeit in Südtirol bei den 
allgemein praktizierenden Ärzten offen und verfügbar? Bitte um eine Auflistung nach Sprengeln.”  
In den unten anstehenden Tabellen sind die freien Plätze der Ärzte für Allgemeinmedizin nach 
Gesundheitsbezirken und Sprengeln gegliedert. 
Es gilt hervorzuheben, dass im Juni 2020 der Artikel 6, Absatz 2 des Landeszusatzvertrages der Ärzte für 
Allgemeinmedizin abgeändert bzw. integriert wurde, damit die Arztwahl für Familienangehörige auch über 

die 1.575 Patienten hinaus bis zur Erreichung der Höchstgrenze von 1.800 im Sprengel direkt 
durchgeführt werden kann. 
 

Sprengel des Gesundheitsbezirkes 
Bozen 

freie Plätze für 
Ansässige 

freie Plätze für Familienangehörige  
und nicht Ansässige 

Gröden 131 1281 

Eggental-Schlern 2186 3673 

Salten-Sarntal-Ritten 2411 5096 

Überetsch 512 2594 

Leifers-Branzoll-Pfatten 831 2330 

Unterland 2312 3860 

Bozen 11439 16337 

 
 

Sprengel des Gesundheitsbezirkes 
Meran 

freie Plätze für 
Ansässige 

freie Plätze für Familienangehörige  
und nicht Ansässige 

Obervinschgau 35 882 
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Mittelvinschgau 0 718 

Naturns-Umgebung 0 401 

Lana-Umgebung 956 3113 

Meran-Umgebung 2553 4341 

Passeiertal 439 1245 

 

Sprengel des Gesundheitsbezirkes 
Brixen 

freie Plätze für 
Ansässige 

freie Plätze für Familienangehörige und 
nicht Ansässige 

Wipptal 134 780 

Brixen-Umgebung 1176 3273 

Klausen-Umgebung 472 1217 

 

Sprengel des Gesundheitsbezirkes 
Bruneck 

freie Plätze für 
Ansässige 

freie Plätze für Familienangehörige und 
nicht Ansässige 

Tauferer Ahrntal 121 665 

Bruneck-Umgebung 1015 2154 

Hochpustertal 1015 2154 

Gadertal 0 473 

 
Ad 2:  
“Wie gestaltet sich, derzeit die Situation im Hochpustertal? Wie viele Patientenstellen für 
ansässige Eingeschriebene können nicht durch die Hausärzte im Hochpustertal abgedeckt 
werden?“ 

Im Hochpustertal sind derzeit 9 Ärzte für Allgemeinmedizin tätig, wobei insgesamt 1.015 freie Plätze für 
Ansässige vorbehalten sind und 2.154 freie Plätze für Familienangehörige und nicht ansässige Bürger. 
Davon haben 3 Ärzte noch freie Stellen für Ansässige und 7 Ärzte für Familienangehörige und nicht 
ansässige Bürger. 
 
Ad 3:  

“Wie viele Patientenstellen für nichtansässige Eingeschriebene sind derzeit in Südtirol bei den 
allgemein praktizierenden Ärzten offen und verfügbar? Bitte um eine Auflistung nach Sprengeln.” 
Wie bereits im Punkt 1 erwähnt, ist es seit heuer im Juni möglich, auch Familienangehörige bis zur 
Höchstgrenze eines Arztes eintragen zu lassen. Somit gibt es keine getrennte Auflistung der verfügbaren 
Plätze für Familienangehörige und nicht Ansässige (siehe Tabellen Punkt 1) 
 

Ad 4:  
“Wie viele nichtansässige Eingeschriebene werden derzeit als Patienten bei den allgemein 
praktizierenden Ärzten in Südtirol geführt?” 
Am 30.09.2020 wurden insgesamt 4.692 eingeschriebene nicht in Südtirol ansässige Personen, aus EU-
Staaten und Nicht-EU-Staaten gezählt (diese Personen können den Wohnsitz in einer anderen Provinz 
Italiens, eines EU-Landes oder in einem Nicht-EU-Land haben). 

 
Ad 5:  
“Welche Staatsbürgerschaft können die Personen, welche aus Frage 4 hervorgehen, vorweisen?”  
Die besagten 4.692 eingeschriebenen, nicht in Südtirol ansässige Personen, aus EU-Staaten und Nicht-
EU-Staaten kommen aus folgenden Ländern: 
 

Staatsbürgerschaft EU bzw. Nicht-EU-Land Anzahl 

Afghanistan Nicht-EU-Land 40 

Ägypten Nicht-EU-Land 12 

Albanien Nicht-EU-Land 187 

Algerien Nicht-EU-Land 10 
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Armenien Nicht-EU-Land 3 

Aserbaidschan Nicht-EU-Land 1 

Äthiopien Nicht-EU-Land 1 

Australien Nicht-EU-Land 2 

Bangladesch Nicht-EU-Land 28 

Belgien EU-Land 2 

Belize Nicht-EU-Land 1 

Bolivien Nicht-EU-Land 1 

Bosnien und Herzegowina Nicht-EU-Land 23 

Brasilien Nicht-EU-Land 12 

Bulgarien EU-Land 81 

Chile Nicht-EU-Land 1 

China Nicht-EU-Land 18 

Deutschland EU-Land 141 

Dominikanische Republik Nicht-EU-Land 4 

Elfenbeinküste Nicht-EU-Land 1 

Eritrea Nicht-EU-Land 1 

Finnland EU-Land 2 

Frankreich EU-Land 4 

Gambia Nicht-EU-Land 3 

Georgia Nicht-EU-Land 8 

Ghana Nicht-EU-Land 3 

Griechenland EU-Land 3 

Guinea Nicht-EU-Land 1 

Indien Nicht-EU-Land 130 

Irak Nicht-EU-Land 26 

Iran Nicht-EU-Land 21 

Irland EU-Land 4 

Italien Italia 994 

Japan Nicht-EU-Land 2 

Kamerun Nicht-EU-Land 3 

Kanada Nicht-EU-Land 14 

Kenia Nicht-EU-Land 1 

Kolumbien Nicht-EU-Land 13 

Kosovo Nicht-EU-Land 58 

Kroatien EU-Land 215 

Kuba Nicht-EU-Land 5 

Lettland EU-Land 1 

Libanon Nicht-EU-Land 3 

Libyen Nicht-EU-Land 1 

Litauen EU-Land 9 

Madagaskar Nicht-EU-Land 2 

Mali Nicht-EU-Land 3 
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Marokko Nicht-EU-Land 108 

Mazedonien Nicht-EU-Land 57 

Mexiko Nicht-EU-Land 1 

Moldawien Nicht-EU-Land 12 

Niederlande EU-Land 1 

Niger Nicht-EU-Land 1 

Nigeria Nicht-EU-Land 23 

Österreich EU-Land 29 

Pakistan Nicht-EU-Land 148 

Panama Nicht-EU-Land 1 

Peru Nicht-EU-Land 55 

Philippinen Nicht-EU-Land 4 

Polen EU-Land 292 

Portugal EU-Land 5 

Rumänien EU-Land 518 

Russische Föderation (Russland) Nicht-EU-Land 7 

San Marino EU-Land 1 

Schweden EU-Land 2 

Schweiz EU-Land 2 

Senegal Nicht-EU-Land 34 

Serbien Nicht-EU-Land 46 

Sierra Leone Nicht-EU-Land 1 

Slowakei EU-Land 770 

Slowenien EU-Land 8 

Somalia Nicht-EU-Land 3 

Spanien EU-Land 7 

Sri Lanka Nicht-EU-Land 2 

Südafrika Nicht-EU-Land 1 

Syrien Nicht-EU-Land 2 

Thailand Nicht-EU-Land 4 

Togo Nicht-EU-Land 1 

Tschechien EU-Land 69 

Tunesien Nicht-EU-Land 34 

Türkei Nicht-EU-Land 17 

Ukraine Nicht-EU-Land 53 

Ungarn EU-Land 254 

Venezuela Nicht-EU-Land 11 

Vereinigte Staaten von Amerika Nicht-EU-Land 6 

Vereinigtes Königreich EU-Land 3 

INSGESAMT 
 

4692 

 
Ad 6:  
“Aus welchen Gründen können die noch offenen Plätze für nichtansässige Eingeschriebene nicht 
durch ansässige eingeschriebene in Anspruch genommen werden?”  
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Die freien Plätze - und zwar jene die zusätzlich zu denen die für Ansässige vorbehalten sind - werden 
sowohl an Familienangehörige als auch an nicht ansässige Personen vergeben. Demzufolge sind die 
freien Plätze nicht ausschließlich den nicht ansässigen Bürgern vorbehalten. 
 
Ad 7:  
“Können im Falle eines Hausärztemangels auch ansässig Eingeschriebene jene freien Stellen 

beanspruchen, die für nichtansässige Eingeschriebene vorgesehen sind?“ 
Im Falle eines sog. Hausärztemangels kommen 3 Möglichkeiten in Betracht: 

- diese freie Stelle wird aufgrund einer Ausschreibung definitiv besetzt; 

- falls nicht, und die Voraussetzungen laut Kollektivvertrag bestehen, wird ein zeitweiliger Auftrag 

vergeben  

- sollte kein Arzt beauftragt werden können, wird eine zeitweilige Erhöhung der Höchstgrenze der 
Eingeschriebenen vorgenommen 

 

 

Freundliche Grüße 

Der Landesrat 

Dr. Thomas Widmann  

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
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